
Zuständige Gremien

Die IAS (jetzt: IFRS, International Finan-
cial Reporting Standards) werden vom
IASB, dem International Accounting
Standards Board, entwickelt und veröf-
fentlicht. Der IASB ist ein privatrechtli-
ches, unabhängiges Standardisierungs-
gremium mit Sitz in London. Seine Mit-
glieder sind Wirtschaftsprüfer, Bilanzer-
steller, Finanzanalysten und Hochschul-
lehrer. Von den 14 Board-Mitgliedern
kommen aktuell vier aus den USA, drei
aus Großbritannien sowie jeweils ein
Vertreter aus Australien, Deutschland,
Frankreich, Japan, Kanada, Schweden
und Südafrika. 

Interpretationen der IFRS werden vom
IFRIC, dem International Financial Repor-
ting Interpretations Committee, vorge-
nommen. Das IFRIC interpretiert die An-
wendung der IFRS. Zudem leistet es
Hilfestellung in Fragen der Rechnungs-

legung, die nicht explizit in den IFRS an-
gesprochen werden, sodass die einheit-
liche Auslegung und Anwendung der
IFRS sichergestellt wird. 

Die Ergebnisse dieser Auslegungen in
Form von Interpretationen sind den IFRS
gleichgestellt. Das bedeutet, dass bei
Aufstellung eines IFRS-Abschlusses ne-
ben allen Standards sämtliche Interpreta-
tionen beachtet werden müssen. Diese
entstehen aufgrund konkreter Fragen,
die an das IASB herangetragen werden
und die nach Meinung der Beteiligten
nicht ausreichend in den IFRS geregelt
sind. Sie konkretisieren die IFRS, können
aber als neue Fachprobleme („emerging
issue“) in die Schaffung eines neuen
Standards münden. Ähnlich wie die Stan-
dards sind die Interpretationen numme-
riert, werden von Zeit zu Zeit verändert
und gegebenenfalls auch wieder außer
Kraft gesetzt, sodass derzeit nicht alle
Nummern belegt sind.
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Die Globalisierung wirkt sich auf die
Rechnungslegung der Genossenschaf-
ten sehr viel mehr aus als man zu-
nächst vermutet. Die EU hat auch
Deutschland dazu verpflichtet, die
Anwendung der international aner-
kannten Rechnungslegungsstandards
IFRS bestimmten Unternehmen vorzu-
schreiben. In diesen über 2.000 Seiten
starken Standards ist auch geregelt,
dass Geschäftsguthaben von Genossen-
schaften wie Fremdkapital zu bilan-
zieren sind. Erst durch den massiven
Widerspruch der genossenschaftlichen
Spitzenverbände in Deutschland und
Europa wurde erreicht, dass Geschäfts-
guthaben unter bestimmten Voraus-
setzungen weiterhin als Eigenkapital
anerkannt werden.

Um den europäischen Binnenmarkt für
Finanzdienstleistungen zu vollenden,
will die EU ein einheitliches, internatio-
nal anerkanntes Rechnungslegungssys-
tem in Europa etablieren. Zur Verbesse-
rung der Funktionsweise des Binnen-
markts sollen alle kapitalmarktorientier-
ten Unternehmen dazu verpflichtet
werden, bei der Aufstellung ihrer kon-
solidierten Abschlüsse ein einheitliches
Regelungswerk internationaler Rech-
nungslegungsstandards von hoher Qua-
lität anzuwenden. Um dies zu erreichen,
wurden in der EU zwei Regelungssys-
teme zur Rechnungslegung diskutiert:
die US-GAAP (Generally Accepted Ac-
counting Principles) und die IAS (Inter-
national Accounting Standards). Mitte
Juni 2000 hat die EU-Kommission ihre
Mitteilung mit dem Titel „Rechnungsle-
gungsstrategie der EU: Künftiges Vor-
gehen“ veröffentlicht. Hier wird vorge-
schlagen, dass alle kapitalmarktorien-
tierten Gesellschaften in der Gemein-
schaft ihre konsolidierten Abschlüsse
nach den IAS aufstellen. Damit wurde
den IAS der Vorzug gegenüber den US-
GAAP gegeben.
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Abb. 1: Darstellung der Geschäftsguthaben 
nach IAS 32



Das „Endorsement“-Ver-
fahren

Voraussetzung für die Rechtsverbindlich-
keit der IFRS sowie ihrer Interpretationen
ist die Anerkennung der Standards durch
die EU im so genannten „Endorsement“-
Verfahren. Dabei wird die EU-Kommis-
sion von zwei Ausschüssen bei der Ent-
scheidung unterstützt, ob ein IFRS in der
EU zur Anwendung kommen soll: der
European Financial Reporting Advisory
Group (EFRAG) und dem Regelungsaus-
schuss für Rechnungslegung (Accoun-
ting Regulatory Committee, ARC). Die
EFRAG setzt sich aus Vertretern interes-
sierter Kreise zusammen, insbesondere
Wirtschaftsprüfer und Rechnungsleger
aus internationalen Unternehmen. Der
Regelungsausschuss für Rechnungslegung
besteht aus Vertretern der EU-Mitglied-
staaten unter Vorsitz der EU-Kommis-
sion. Die deutschen Vertreter kommen

aus dem Bundesministerium der Justiz
und dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit. Im Juli 2003 hat der
Regelungsausschuss für Rechnungslegung
die Übernahme aller IFRS mit Ausnahme
der IAS 32 und IAS 39 sowie der entspre-
chenden Interpretationen der Europäi-
schen Kommission empfohlen. Ende Sep-
tember 2003 ist die EU-Kommission dieser
Stellungnahme gefolgt. Sie hat die Ver-
ordnung 1725/2003 zur Übernahme der
besagten Standards in EU-Recht erlassen.
Diese wurden im Amtsblatt der EU in
sämtlichen Sprachen veröffentlicht. 

Auswirkungen durch IAS 32

Im Dezember 2003 hat der IASB die
überarbeiteten Standards zu Finanzin-
strumenten – IAS 32 und IAS 39 – veröf-
fentlicht. Insbesondere durch IAS 32 kön-
nen weit reichende Auswirkungen auf
die Genossenschaften in Europa nicht

ausgeschlossen werden.
IAS 32 „Financial Instru-
ments: Disclosure and Pre-
sentation“ regelt Ausweis-
und Anhangangaben für Fi-
nanzinstrumente und defi-
niert deren Eigen- und
Fremdkapitalcharakter. Da-
nach haben Genossenschaf-
ten die Geschäftsguthaben
in ihrem IFRS-Abschluss
nicht mehr als Eigenkapital,
sondern unter den Verbind-
lichkeiten auszuweisen. Aus-
geschüttete Dividenden auf
Geschäftsguthaben müssen
nach IAS 32 als Zinsaufwand
in der Gewinn- und Verlust-
rechnung aufgeführt wer-
den. Ausschlaggebend für
diesen Bilanzausweis ist al-
lein die Tatsache, dass die
Geschäftsguthaben künd-
bar und von der Genossen-
schaft nach Ablauf der Kün-
digungsfrist an das Mitglied
zurückzuzahlen sind (siehe
Abbildung 1). IAS 32 Para-

graph 18(b) bestimmt zu kündbaren Fi-
nanzinstrumenten („puttable instru-
ments“) generell: „Ein Finanzinstrument,
das dem Inhaber ein Recht auf Kündi-
gung gegen Erhalt liquider Mittel oder
anderer finanzieller Vermögenswerte
einräumt, ist eine Finanzverbindlichkeit.“
Die weiteren rechtlichen Ausgestaltungs-
merkmale der Genossenschaftsanteile,
die eindeutig Eigenkapitalcharakter auf-
weisen, finden dabei keine Berücksichti-
gung: Für die Verbindlichkeiten der Ge-
nossenschaft haften die Genossen wie Ei-
genkapitalgeber anderer Rechtsformen.
Im Insolvenzfall sind die Forderungen der
Genossen auf Rückzahlung der Ge-
schäftsguthaben nachrangig gegenüber
den Gläubigeransprüchen. Die Dividende
hängt vom Ergebnis der Genossenschaft
ab. Darüber hinaus nehmen die Genos-
sen ihre Eigentümerinteressen – wie die
Wahl von Vorstand und Aufsichtsrats,
Änderungen der Satzung sowie die Fest-
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Option 1:* 
„Zustimmungspflicht“

Keine automatische Rückzahlungspflicht 
gekündigter Anteile

Zustimmungsvorbehalt des Vorstands 
oder der Generalversammlung zur 
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100% gelten als Eigenkapital 
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„Mindestkapital“

Die Satzung legt einen Mindestbetrag 
der Geschäftsguthaben fest, der durch 
Rückzahlungen nicht unterschritten 
werden darf
angelehnt an das Statut der  
Europäischen Genossenschaft SCE
Das Mindestkapital gilt als Eigenkapital, 
der Rest als Fremdkapital

Optionen Optionen 
um Geschäftsguthaben als Eigenkapital 

nach IAS 32 zu bilanzieren
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Abb. 2: Interpretationsentwurf des IFRIC zu IAS 32



stellung des Jahresabschlusses – auf der
Generalversammlung wahr.

Klassifizierung von Ge-
schäftsguthaben

Aufgrund massiver nationaler und inter-
nationaler Interventionen wurde das In-
terpretationskomitee IFRIC vom IASB
darum gebeten, den Eigen- beziehungs-
weise Fremdkapitalcharakter genossen-
schaftlicher Geschäftsguthaben näher
zu untersuchen. Das Interpretationsko-
mitee hat sich daraufhin entschlossen,
zu dieser Frage Stellung zu nehmen. So

wurde der Entwurf einer eigenen Inter-
pretation Ende Juni 2004 veröffentlicht.
In seiner Entstehungsphase haben
DGRV, BVR sowie der Europäische Ver-
band der Genossenschaftsbanken
(EACB) aktiv bei der Entscheidungsfin-
dung des IFRIC mitgewirkt und die
deutschen Interessen in der Diskussion
um den Inhalt der Interpretation einge-
bracht. Dabei wurden die Besonderhei-
ten der genossenschaftlichen Rechts-
form berücksichtigt. 

Nach dem vorliegenden Interpretations-
entwurf sind kündbare Geschäftsgut-

haben in der Bilanz einer Genossenschaft
in zwei Fällen als Eigenkapital auszu-
weisen (siehe Abbildung 2):

➤ Fall 1: Die Genossenschaft verfügt
über das uneingeschränkte Recht, die
Rückzahlung der Guthaben zu verwei-
gern. Es kommt also nach einer Kündi-
gung nicht automatisch zum Abfluss
finanzieller Mittel. Dividendenzahlun-
gen stellen weiterhin eine Gewinnver-
wendung dar.

➤ Fall 2: Der Umfang der Rückzahlung
von Geschäftsguthaben ist aufgrund
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Abb. 3: Standardisierung und Gesetzgebung



eines gesetzlich oder statutarisch be-
stimmten Mindestkapitals beschränkt.
Ein solches Mindestkapital kann als 
(a) absolute oder 
(b) relative beziehungsweise propor-
tionale Größe ausgestaltet sein. 

So kann die Satzung vorschreiben, dass
dem Vorstand eine Rückzahlung von Ge-

schäftsguthaben untersagt ist, wenn da-
durch der Betrag der verbleibenden Ge-
schäftsguthaben 

(a) unter 10 Millionen Euro (absolutes
Mindestkapital) oder 

(b) unter 90 Prozent des im Vorjahr ma-
ximal erreichten Wertes der gesam-
ten Geschäftsguthaben fiele (relati-
ves Mindestkapital). 

Unter diesen Umständen wären dann 

(a) 10 Millionen Euro oder 
(b) 90 Prozent des im Vorjahr maximal

erreichten Geschäftsguthabens als
Eigenkapital auszuweisen. 

Der jeweils über das festgelegte Min-
destkapital hinausgehende Betrag der
Geschäftsguthaben müsste aber als Ver-
bindlichkeit bilanziert werden, weil inso-
weit für die Genossenschaft eine unbe-
dingte Pflicht zur Rückzahlung besteht
beziehungsweise diese im Kündigungs-
fall nicht verweigert werden könnte. Die
auf diesen Teil entfallenden Ausschüt-

tungen wären dann als Zinsaufwand zu
erfassen. 

Der Interpretationsentwurf steht bis
zum 13. September 2004 zur öffent-
lichen Kommentierung zur Verfügung.
Nach Ablauf dieser Frist wird unter Be-
rücksichtigung aller eingegangenen Stel-
lungnahmen die endgültige Version ver-
abschiedet, sofern entsprechende Mehr-
heiten im IFRIC und im IASB zustande
kommen. So dürfen höchstens drei der
zwölf Mitglieder des IFRIC dagegen stim-
men. Von den 14 Boardmitgliedern des
IASB müssen mindestens acht für den
betreffenden Vorschlag votieren. Dieses
Verfahren soll im Herbst 2004 abge-

schlossen sein. Anschließend muss die
EU-Kommission diese Interpretation im
Rahmen des „Endorsement“-Verfahrens
in EU-Recht übernehmen (siehe Abbil-
dung 3).

Aus den Regelungen im Interpretations-
entwurf ergibt sich ein Bedarf an Folge-
änderungen für das deutsche Genossen-

schaftsgesetz. Nur so können die
Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden, dass Genossenschaf-
ten, die ihren Konzernabschluss
nach den IFRS aufstellen, ihre Ge-
schäftsguthaben auch als Eigenka-
pital ausweisen können. Das
Genossenschaftsgesetz sollte da-
her die Möglichkeit vorsehen, sta-
tutarisch einem Organ das Recht
auf Ablehnung der Rückzahlung
gekündigter Geschäftsguthaben
einräumen zu können oder ein
nichtrückzahlbares Mindestkapital
einzuführen. Wichtig ist, dass diese
Freiheiten als dispositives Recht ins
Ermessen der einzelnen Genossen-
schaft gestellt und nicht als zwin-
gende Vorschrift ins Gesetz über-
nommen werden. Die Verbände
stehen diesbezüglich mit dem
Bundesjustizministerium in Kon-
takt.

Besonders wichtig ist die Frage nach den
Auswirkungen des IAS 32 für die Bestim-
mung des aufsichtsrechtlichen Eigenka-
pitals der Banken. Der Präsident der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) hat eindeutig bestätigt,
dass Geschäftsguthaben auch weiterhin
als aufsichtsrechtliches Eigenkapital an-
erkannt werden. Bisher sind auch auf eu-
ropäischer und internationaler Ebene
keine gegenteiligen Anzeichen dafür er-
kennbar, dass die für den Bilanzausweis
der Geschäftsguthaben nach IAS 32 zu
Grunde gelegte Abgrenzung auch auf
die Behandlung dieser Positionen im
Rahmen der aufsichtsrechtlichen Eigen-
kapitalanforderungen übertragen wird.
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Abb. 4: Auswirkungen auf Genossenschaften



IFRS-Pflicht

Die Anwendung der IFRS haben das
Europäische Parlament und der Rat in
der Verordnung 1606/2002 vom 19. Juli
2002 festgelegt. Danach sind die IFRS für
Genossenschaften nur dann zwingend
anzuwenden, wenn zwei Kriterien ku-
mulativ vorhanden sind:

1. Es besteht die Verpflichtung, einen
Konzernabschluss gemäß den §§ 290 ff
HGB zu erstellen und 

2. von der Genossenschaft sind Schuld-
titel zum Handel an einem geregelten
Markt eines Mitgliedstaats im Sinne
von Artikel 1 Absatz 13 der Richtlinie
93/22/EWG zugelassen (zum Beispiel
börsennotierte Schuldverschreibungen,
börsennotierte Genussscheine).

Nur wenn beide Kriterien vorliegen,
muss die Genossenschaft in ihrem Kon-
zernabschluss ab dem Jahr 2007 die
IFRS anwenden. Restriktivere Vorschrif-
ten bestehen für börsennotierte Ak-
tiengesellschaften. Der deutsche Ge-
setzgeber hat diese Vorgaben in sei-
nem Mitte April 2004 veröffentlichten
Gesetzesentwurf zur Einführung inter-
nationaler Rechnungslegungsstandards
und zur Sicherung der Qualität der Ab-
schlussprüfung (Bilanzrechtsreformge-
setz – BilReG) umgesetzt. Darüber hi-
naus sieht der Gesetzentwurf eine Ver-
pflichtung zur Anwendung der IFRS
schon für solche konzernabschluss-
pflichtigen Mutterunternehmen vor, die
die Zulassung eines Wertpapiers zum
Handel an einem geregelten Markt be-
antragt haben. 

Weiterhin sieht der Entwurf zum Bilanz-
rechtsreformgesetz Wahlrechte bei der
Anwendung der IFRS vor:

1. Mutterunternehmen, die nicht unter
den Pflichtanwendungsbereich der
IFRS fallen, dürfen ihren Konzernab-
schluss wahlweise nach den IFRS auf-
stellen. 

2. Zwar ist der Jahresabschluss weiterhin
nach den Vorschriften des HGB zu
erstellen. Zur Erfüllung der Offen-
legungspflichten nach § 340 L HGB
kann jedoch anstelle eines Jahresab-
schlusses nach HGB zukünftig ein
nach den IFRS aufgestellter Einzel-
abschluss veröffentlicht werden. Ein
Unternehmen, das sich für die Offen-
legung eines IFRS-Einzelabschlusses
entscheidet, hat aber zusätzlich für
Zwecke des Gesellschaftsrechts wei-
terhin einen HGB-Jahresabschluss auf-
zustellen (siehe Abbildung 4).

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt fallen da-
mit nur wenige Genossenschaften unter
die Anwendungspflicht der IFRS. Es muss
jedoch sorgsam beobachtet werden, ob
und inwieweit der Anwendungsbereich
der IFRS vom Gesetzgeber ausgeweitet
wird. So erwähnt bereits die EU-Kommis-
sion in ihrer im Juni 2000 veröffentlichten
Mitteilung über die Rechnungslegungs-
strategie der EU, dass die Mitgliedstaaten
die Anwendung der IFRS möglicher-
weise speziell auf alle nichtbörsenno-
tierten Finanzinstitute und Versiche-
rungsunternehmen ausdehnen möchten.
Damit solle die Vergleichbarkeit inner-
halb der gesamten Branche erleichtert
und eine rationelle und wirksame Beauf-
sichtigung gewährleistet werden. 

Geschäftsguthaben als
„Mitgliedskapital“

Bei Anwendung der IFRS ist das genos-
senschaftliche Geschäftsguthaben in sei-
ner jetzigen Ausgestaltung als Fremd-

kapital auszuweisen. Genossenschafts-
banken, die einen IFRS-Abschluss auf-
stellen werden, bietet der Interpreta-
tionsentwurf eine Möglichkeit, den Aus-
weis der Geschäftsguthaben als Fremdka-
pital zu vermeiden. Dazu müssten sie aller-
dings – eine Anpassung des Ge-
nossenschaftsgesetzes unterstellt – ihre
Satzung entsprechend ändern und darin
entweder ein Zustimmungsvorbehalt
oder ein Mindestkapital aufnehmen. Da-
rüber hinaus besteht auch die Alternative,
sich der Klassifizierung des IAS 32 zu beu-
gen und von den dort nicht näher konkre-
tisierten Ausweismöglichkeiten Gebrauch
zu machen. Danach könnte der Betrag
der Geschäftsguthaben in der Bilanz als ei-
gener Posten ausgewiesen und möglichst
vorteilhaft bezeichnet werden – etwa als
„Mitgliederkapital“. Die IFRS lassen hier im
Gegensatz zum Deutschen Bilanzrecht ei-
nen größeren Spielraum. Damit könnte
eine vollständige Gleichsetzung der
Geschäftsguthaben mit Fremdkapital ver-
mieden werden. Einer Satzungsänderung
bedarf es dabei nicht. 

Für die überwiegende Zahl der Genos-
senschaftsbanken ergeben sich keinerlei
Änderungen, solange sie die IFRS nicht
auf freiwilliger Basis anwenden. Da eine
Anwendungspflicht erst ab dem Jahr
2007 besteht, bleibt für die betroffenen
Banken noch ausreichend Zeit, um sich
für eine der aufgezeigten Strategien zu
entscheiden. Der DGRV und der BVR
werden unterdessen auch weiterhin die
Interessen der deutschen Genossen-
schaften auf nationaler und internatio-
naler Ebene vertreten. ■
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